
Eidesstattliche Versicherung 
 

 

Hiermit versichere ich/versichern wir          

an Eides statt, dass weder ich noch eine haushaltsangehörige Person über eigenes 

Wohneigentum verfügt. 

 

Mir/uns ist bekannt, dass eine eidesstattliche Versicherung eine nach den §§ 156, 161 

Strafgesetzbuch (StGB) strafbewehrte Bestätigung der Richtigkeit meiner/unserer Erklärung 

ist.  

Mir/uns sind die strafrechtlichen Folgen einer unrichtigen, d. h. nicht den Tatsachen 

entsprechenden, oder unvollständigen Erklärung, d. h. das Verschweigen der wesentlichen 

Tatsachen bekannt. 
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